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Im Folgenden soll der Frage nach den besonde-
ren Problemen ausländischer Opfer auf mehre-
ren Ebenen nachgegangen werden. Zunächst

ist zu klären, welche Bedeutung kulturelle Unter-
schiede bei der Definition von Opfererfahrungen
haben. Dann ist zu diskutieren, welche Faktoren
die Inanspruchnahme von Polizei und Justiz
durch ausländische Opfer beeinflussen, und
schließlich soll erörtert werden, wie deutsche In-
stanzen auf die Opfererfahrungen ausländischer
Menschen reagieren und welche Faktoren diese
Reaktion beeinflussen können. Die empirische
Grundlage dieses Aufsatzes ist eine Studie, die
der Verfasser in den Jahren 1995–1998 am Krimi-
nologischen Forschungsinstitut Niedersachsen
(KFN) durchgeführt hat (Strobl 1998). Ergänzt
werden die Ergebnisse durch Befunde aus einer
aktuellen Studie, die zurzeit am Institut für inter-
disziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der
Universität Bielefeld (IKG) durchgeführt wird
(vgl. Strobl 2000). Beide Studien wurden von der
Volkswagen-Stiftung gefördert.

Zum Opferbegriff

Die Frage nach der Bedeutung kultureller Einflüs-
se auf die Definition einer Erfahrung als Opferer-
fahrung ist nach den vorliegenden empirischen
Ergebnissen differenziert zu beantworten.
Zunächst gibt es bei der Definition von Opferer-
fahrungen einen relativ großen Kernbereich, bei
dem es sowohl zwischen den traditionell, religiös
und modern orientierten Angehörigen der von
uns untersuchten türkischen Minderheit als auch
zwischen dieser Minderheit und der deutschen
Mehrheitsgesellschaft weitgehende Übereinstim-
mung gibt. So wird das Erleiden von Gewalttaten
gegen das Leben und die körperliche Unversehrt-
heit, von Diebstahls- und Betrugsdelikten, von
Ehrverletzungen und falschen Beschuldigungen
allgemein als Viktimisierung empfunden.

Allerdings muss an dieser Stelle auf einige wich-
tige Differenzen hingewiesen werden. Diese Unter-

schiede betreffen vor allem Normvorstellungen im
Zusammenhang mit dem Wert Ehre. Von der deut-
schen Mehrheitsgesellschaft werden traditionelle
normative Erwartungen, wie die Unterwerfung un-
ter die von den Eltern getroffene Partnerwahl, das
Verbot des vorehelichen Geschlechtsverkehrs für
Frauen oder das Gebot des Kopftuchtragens, nicht
geteilt. Die Zustimmung zu solchen Normen darf
aber auch bei den Angehörigen einer ethnischen
Minderheit nicht pauschal unterstellt werden. So
unterscheiden sich die Wert- und Normvorstellun-
gen unserer individualistisch orientierten türki-
schen Befragten kaum von denen der deutschen
Mehrheitsgesellschaft. Insgesamt zeigen unsere Er-
gebnisse, dass kulturelle Unterschiede weniger bei
der Definition, sondern vor allem bei der Bewer-
tung von Opfererfahrungen eine Rolle spielen. Die-
se Differenzen ergeben sich aus Unterschieden in
der Bedeutungsstruktur der zu Grunde liegenden
Werte und nicht aus unterschiedlichen Werten.

Trotz des skizzierten Bereiches gemeinsamer
Werte erfordert ein Verständnis für das subjektive
Erleben ausländischer Opfer aber einen Blickwin-
kel, der über das eigene kulturelle Vorverständnis
hinausreicht. Diesem Erfordernis muss auch der
verwendete Opferbegriff Rechnung tragen, ohne
dabei in subjektive Beliebigkeit abzugleiten. In ei-
ner Arbeitsgruppe haben wir deshalb fünf ein-
schränkende Kriterien entwickelt, die erfüllt sein
müssen, damit von einer Opfererfahrung im en-
geren Sinn gesprochen werden kann (ausführlich
dazu Greve/Strobl/Wetzels 1994). Zunächst muss
ein Ereignis individuierbar sein, d.h. es muss als
ein einzelnes Ereignis abgrenzbar sein. Dadurch
werden strukturelle und latente Phänomene aus-
geschlossen (wie z.B., Opfer einer ausländerfeind-
lichen Stimmung zu sein). Ferner sollen nur ne-
gativ bewertete Ereignisse betrachtet werden, was
sehr dicht am alltagssprachlichen Begriffsver-
ständnis liegt. Das Gleiche trifft auch für das drit-
te Kriterium zu: Bei einer Opfererfahrung soll es
sich um ein Widerfahrnis handeln, d.h. um ein Er-
eignis, das man nicht vollständig selbst kontrol-
lieren kann und das man nicht selbst herbeige-

führt hat. Weiterhin soll es nicht um Unfallopfer
oder um Opfer von Naturkatastrophen gehen,
sondern ausschließlich um Ereignisse, die einer
Person oder Organisation als Täter zurechenbar sind.
Schließlich soll von einer Opfererfahrung nur
dann die Rede sein, wenn ein Verstoß gegen inter-
subjektiv geteilte Normen vorliegt; Verstöße gegen
individuelle Privatnormen bleiben demnach aus-
geklammert. Mit Blick auf die Folgen von Opfer-
erfahrungen darf der Opferbegriff aber nicht auf
die unmittelbar betroffenen Personen beschränkt
werden. Zahlreiche empirische Untersuchungen
dokumentieren auch für die indirekt Betroffenen
wie z.B. die Familienangehörigen des Opfers ern-
ste Folgen (zum Überblick vgl. Riggs/Kilpatrick
1990; Boers 1991, S. 78 f.). Man kann in diesem
Zusammenhang zwischen direkten und indirekten
Viktimisierungen unterscheiden (für weitere Diffe-
renzierungen vgl. Strobl 1998, S. 14 ff.).

Probleme der Inanspruchnahme

Zahlreiche Opfererfahrungen im Sinne der vorge-
schlagenen Definition legen nicht unbedingt die
Inanspruchnahme von Polizei und Justiz nahe,
was aber nicht heißt, dass es sich in diesen Fällen
nicht um zutiefst verstörende Erlebnisse handeln
kann. So erlebte eine sehr religiöse Interviewpart-
nerin einen scheinbar recht belanglosen Zwi-
schenfall in einem Kaufhaus als schwerwiegende
Beleidigung:

»Als ich der Kasse immer näher kam, habe ich
mich umgedreht. Da habe ich die Frau gese-
hen, wie sie ihre Nase hält. Sie machte in Rich-
tung auf eine andere eine Bemerkung, wie sie
stinken ... Ich habe geseufzt. Ich hätte gleich
auf Deutsch antworten können, so viel
Deutsch kann ich. Ich wollte nicht auf ihr Ni-
veau runterkommen. [...] Wenn solche Leute
uns gegenüber sich so verhalten – das macht
uns sehr traurig ... Diesen Schmerz spüre ich
heute noch in mir« (Frau Sertel, Opfer, Mitte
40, 1. Generation).

Bei solchen Opfererfahrungen besteht jedoch die
Möglichkeit, die verletzte Norm ohne die Inan-
spruchnahme von offiziellen Instanzen wiederher-
zustellen. Das kann etwa durch unterstützende Re-
aktionen von unbeteiligten Dritten oder auch
durch eine adäquate Reaktion des Opfers selbst ge-
schehen. So hätte es für Frau Sertel sicherlich einen
großen Unterschied gemacht, wenn die Kassiererin
zu ihren Gunsten Partei ergriffen hätte oder wenn
es ihr gelungen wäre, der deutschen Kundin ihr
Unrecht klarzumachen. Bei vielen Opfererfahrun-
gen sind die Betroffenen jedoch auf die Hilfe von
Polizei und Justiz angewiesen, wenn sie den Täter
zur Verantwortung ziehen wollen ohne sich – etwa
durch Selbstjustiz – selbst ins Unrecht zu setzen.

Allerdings können fehlende Teilhabechancen
der Inanspruchnahme dieser Institutionen entge-
genstehen. Besonders gravierend wirkt sich in
diesem Zusammenhang die fehlende rechtliche
Teilhabe der illegal in Deutschland lebenden Per-
sonen aus. Da sie bei einer Inanspruchnahme
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von Polizei und Justiz ihre Ausweisung befürch-
ten müssen, ist davon auszugehen, dass sie diesen
Schritt – wenn überhaupt – nur im äußersten
Notfall zu gehen bereit sind. Angst vor Auswei-
sung kann aber auch bei anderen Personen mit
einem schwachen aufenthaltsrechtlichen Status –
wie etwa Asylbewerbern – dazu beitragen, den
Kontakt zu deutschen Institutionen zu meiden.

Ein anderer wichtiger Faktor, der einer Inan-
spruchnahme von Polizei und Justiz entgegenste-
hen kann, sind fehlende oder mangelhafte
Sprachkenntnisse, was insbesondere bei An-
gehörigen der ersten Generation als ein ernstes
Problem anzusehen ist. Kürzingers (1978) Ergeb-
nisse einer teilnehmenden Beobachtung von 100
Anzeigevorgängen unterstreichen diese Problema-
tik, denn sie belegen, dass Artikulationsschwierig-
keiten bei der Führung des Anzeigegespräches
eine erfolgreiche Inanspruchnahme auch bei
Deutschen erschweren oder verhindern können.
Steffen (1996, S. 279) berichtet in diesem Zusam-
menhang, dass die ermittelnden Polizeibeamten
bei Straftaten mit ausländischen Opfern deutlich
häufiger Zweifel am Sachverhalt hatten als bei
Straftaten mit deutschen Opfern. Da die Betroffe-
nen oft schon auf Ämtern und bei Behörden die
Erfahrung gemacht haben, dass es sehr schwierig
sein kann, einem Deutschen die eigene Sicht der
Dinge erfolgreich darzulegen, kann die Antizipati-
on von Sprachschwierigkeiten und einer belasten-
den Kommunikationssituation als Quelle der Ent-
mutigung wirken und eine Inanspruchnahme ver-
hindern. Empirisch zeigt sich allerdings, dass
fehlende Sprachkompetenzen zum Teil durch
Kontakte im eigenethnischen Milieu ausgeglichen
werden können und die Polizei dann in Beglei-
tung eines Freundes oder eines Bekannten aufge-
sucht wird (vgl. Strobl 1998, S. 224 ff.). Von daher
ist Elwert (1984, S. 53 ff.) zuzustimmen, wenn er
auf positive Auswirkungen der Binnenintegration
für die soziale Teilhabe in der Aufnahmegesell-
schaft hinweist.

Ein weiteres Problem sind kulturspezifische Bar-
rieren der Inanspruchnahme. So konnte Bierbrau-
er (1992; 1994) anhand einer standardisierten Be-
fragung von kurdischen, libanesischen und deut-
schen Männern nachweisen, dass Angehörige
kollektivistischer Kulturen eine deutlich geringere
Bereitschaft zur Einschaltung staatlicher Instan-
zen als Angehörige individualistischer Kulturen
zeigen, wenn es um Angelegenheiten der In-
Group geht. Die starke Betonung des Familienzu-
sammenhaltes als eines zentralen Wertes in kol-
lektivistischen Kulturen (vgl. Triandis/McCus-
ker/Hui 1990) ist ein Faktor, der die Erstattung
einer Anzeige auch bei Gewalt und anderen
gravierenden Opfererfahrungen im sozialen
Nahraum verhindern kann. Selbst wenn eine Ehe
wegen der Gewalttätigkeit des Partners scheitert,
besteht für Frauen aus islamisch geprägten Län-
dern die Gefahr eines Ausschlusses aus ihrer eth-
nischen Gemeinschaft (vgl. Straube 1987, S. 321).
Darüber hinaus kann eine Scheidung auch aus-
länderrechtliche Probleme nach sich ziehen,
wenn der nicht arbeitende Ehepartner (meist die
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Ehefrau) kein eigenständiges Aufenthaltsrecht
hat. In unserer eigenen Untersuchung stellten wir
fest, dass die kollektivistisch orientierten türki-
schen Frauen bei innerfamiliären Konflikten in
der Tat oft sehr lange mit einer Anzeige zögerten.
In verzweifelten Situationen riefen sie dann aber
doch die Polizei zu Hilfe. Auch die kollektivistisch
orientierten Männer wandten sich bei dramati-
schen Konflikten im sozialen Nahraum Hilfe su-
chend an die Polizei. Es trifft folglich nicht zu,
dass kollektivistisch orientierte Personen bei Kon-
flikten im sozialen Nahraum grundsätzlich von der
Einschaltung der Polizei absehen (vgl. Strobl
1998, S. 211 ff.). Besonders jüngere Männer, die
sich in einem traditionellen kulturellen Rahmen
bewegen, fürchten jedoch die Etikettierung als
schwach und hilflos infolge einer offiziellen Aner-
kennung als Opfer.

Schließlich können mangelndes Vertrauen
oder gar Misstrauen die Inanspruchnahme von
Polizei und Justiz verhindern. Opferbefragungen
haben immer wieder gezeigt, dass ein erheblicher
Teil der Straftaten nicht angezeigt wird, wobei die
Einschätzung, dass die Polizei doch nichts bewir-
ken könne, regelmäßig als einer der wichtigsten
Gründe für ein Unterlassen der Anzeige genannt
wurde (vgl. Skogan 1984, S. 122; Mayhew 1993,
S. 144 ff.; van Dijk 1982, S. 332 ff.; Wetzels et al.
1995, S. 94). Eine skeptische Beurteilung der In-
stanzen sozialer Kontrolle gibt es also auch bei
Teilen der einheimischen Bevölkerung; bei nicht-
deutschen Opfern könnte diese Skepsis noch sehr
viel ausgeprägter sein. Die von uns befragten Per-
sonen brachten der deutschen Polizei und Justiz
jedoch unabhängig von ihrer Integrationsform
zunächst durchaus Vertrauen entgegen. Misstrau-
en gegenüber diesen Instanzen ist nach unseren
Befunden in erster Linie eine Folge negativer Er-
fahrungen (vgl. Strobl 1998, S. 307 ff.). Dabei wa-
ren die Angehörigen der ersten Generation, die
auf Grund ihrer Erfahrungen im Heimatland oh-
nehin keine allzu hohen Erwartungen an Polizei
und Justiz hatten, auch nach negativen Erlebnis-
sen noch zufriedener als die Angehörigen der
zweiten Generation.

Probleme der Resonanz

Welche Erfahrungen ausländische Opfer mit Poli-
zei und Justiz machen, hängt vor allem von der
Fähigkeit dieser Instanzen zu einem angemesse-
nen Umgang mit den Problemen und Bedürfnis-
sen dieses Personenkreises ab. Ich möchte an die-
ser Stelle nicht von »Sensibilität« sprechen, weil
das Problem unter dieser Bezeichnung zu leicht
auf ein mangelhaftes Einfühlungsvermögen oder
auf persönliche Schwächen einzelner Beamter re-
duziert werden könnte. Stattdessen soll der von
Luhmann (1986, S. 40 ff.) vorgeschlagene Reso-
nanzbegriff Anwendung finden, der das Problem
auf Strukturen, Organisationsmerkmale und in-
formelle Routinen bezieht. Diese legen weitge-
hend fest, welche Phänomene ein soziales System
wie die Polizei besonders intensiv bearbeitet und

welche Phänomene es eher ausblendet. Da für
Staatsanwaltschaft und Polizei auf Grund des Le-
galitätsprinzips ein Zwang zur Verfolgung von
Straftaten besteht, könnte man allerdings
zunächst annehmen, dass es in diesem Bereich
überhaupt keine Resonanzprobleme gibt.
Tatsächlich sind Situation und Faktenlage aber
häufig unklar, weswegen das Opfer die Instanzen
in der Regel zunächst vom erlittenen Unrecht
und dessen strafrechtlicher Relevanz überzeugen
muss. Hier stellt sich deshalb die Frage nach den
Bedingungen, unter denen die Kommunikation
einer Opfererfahrung gelingt. Zu vermuten ist,
dass in diesem Zusammenhang kulturell geprägte
klischeehafte Vorstellungen eine nicht unerhebli-
che Rolle spielen. In einem Gedankenexperiment
zu der Frage, wem der Opferstatus von der Ge-
sellschaft und ihren Institutionen am ehesten zu-
gesprochen wird, kommt Christie (1986, S. 19) zu
dem Schluss, dass es mindestens fünf Merkmale
des »idealen Opfers« gibt: (1) Das Opfer ist
schwach, alt oder sehr jung, (2) mit respektablen
Dingen beschäftigt, (3) man kann ihm keine Vor-
würfe wegen seiner Anwesenheit zu einer be-
stimmten Zeit an einem bestimmten Ort ma-
chen, (4) die Viktimisierung erfolgt durch einen
starken und bösartigen Täter, der (5) dem Opfer
unbekannt ist. Ähnliche Hinweise auf die gesell-
schaftlichen Vorstellungen vom Opfer finden
sich im deutschen Opferentschädigungsgesetz
(OEG) (vgl. hierzu auch Villmow/Plemper 1989,
S. 45 ff.). So ist das Gesetz ausdrücklich auf die
Opfer von Gewalttaten beschränkt (§ 1 Abs. 1
und 2 OEG) und schließt Leistungen für den Fall
aus, dass die Schädigung durch eigenes Verhalten
verursacht wurde oder andere Verhaltensweisen
des Opfers einem Anspruch entgegenstehen (§ 2
Abs. 1 OEG). Auf Grund dieser Bestimmung kann
beispielsweise der Antrag einer Frau, die ihren ge-
walttätigen Mann nicht frühzeitig verlassen hat,
abgelehnt werden (vgl. Tampe 1992, S. 188 f.).
Ein weiterer Versagungsgrund liegt vor, wenn der
Geschädigte nicht alles zur Aufklärung Nötige ge-
tan hat, also z.B. nicht unverzüglich Anzeige er-
stattet hat (§ 2 Abs. 2 OEG).

Die Kommunikation einer Opfererfahrung

Für eine theoretische Einordnung dieser Überle-
gungen und unserer empirischen Erkenntnisse
hat sich ein von Schulz von Thun (1981) ent-
wickeltes Kommunikationsmodell als guter Aus-
gangspunkt erwiesen. Der Grundgedanke dieses
Modells besteht darin, dass ein Sender neben
dem Sachinhalt einer Nachricht immer auch In-
formationen über sich und über seine Beziehung
zum Empfänger mitteilt und außerdem einen Ap-
pell an den Empfänger richtet. In Analogie zu die-
sem Modell beschreibt Abbildung 1 vier Aspekte
der Kommunikation einer Opfererfahrung, die
mit der Resonanz von Polizei und Justiz für diese
Erfahrung eng zusammenhängen.

Zunächst könnte man vermuten, dass schlecht
integrierte ausländische Opfer besondere Proble-
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me in dieser Kommunikationssituation haben,
weil sie von deutschen Instanzen im wörtlichen
und im übertragenen Sinne schlecht verstanden
werden. Tatsächlich zeigt unsere Analyse, dass ge-
ringe Teilhabechancen in der deutschen Gesell-
schaft einen negativen Einfluss auf die Resonanz
von Polizei und Justiz haben. So bestätigte sich,
dass unbefriedigende Ergebnisse der Instanzen-
kontakte häufig mit unzureichenden Sprach-
kenntnissen zusammenhängen. Allerdings trifft
der nahe liegende Schluss, dass schlecht in die
deutsche Gesellschaft integrierte Minderheiten-
angehörige im Allgemeinen eher negative und
gut integrierte eher positive Erfahrungen mit den
Instanzen machen, so nicht zu. In unseren Inter-
views zeigte sich mitunter das Gegenteil. Eine ge-
nauere Analyse des in Abbildung 1 dargestellten
Kommunikationsprozesses kann diese wider-
sprüchlichen Befunde jedoch klären. Zunächst ist
zu berücksichtigen, dass die auf den verschiede-
nen Ebenen gesendeten Informationen nicht nur
Mitteilungen des Senders, sondern auch Interpre-
tationsleistungen des Empfängers sind. Daher
kann der Sender die Wirkungen seiner Nachricht
nur in einem begrenzten Umfang kontrollieren.
Wie die Auswertung unseres Interviewmaterials
zeigt, lässt sich auf der Sachebene oft verhältnis-
mäßig leicht eine Verständigung über das Vorlie-
gen einer Normverletzung herstellen. Allerdings
ist selbst das Vorliegen von gravierenden Norm-
verletzungen noch kein hinreichender Grund für
die Zuweisung des Opferstatus. Zunächst hatte
unsere Analyse nahe gelegt, dass von schwerwie-
genden Normverletzungen betroffene ausländi-
sche Frauen den Opferstatus eher zugesprochen
bekommen als ausländische Männer. Unter den
Frauen in unserer Stichprobe gibt es hierzu jedoch
ein bedeutsames Gegenbeispiel, das die Annahme
von einer geschlechtsspezifischen Zuweisung des
Opferstatus widerlegt. Auch der Hinweis auf eine
eventuelle Mitschuld des Opfers ist nach unseren
Ergebnissen noch keine ausreichende Antwort.
Entscheidend ist vielmehr, ob das Opfer als
schwach und hilflos erscheint, was bei der als Ge-
genbeispiel genannten Frau nicht der Fall war.
Zweifellos begünstigt die traditionelle Frauenrolle
aber die Selbstdarstellung als schwach und hilflos.
Die traditionelle Rolle des starken Mannes behin-
dert dagegen eine derartige Selbstdarstellung, was
bei unseren traditionell orientierten jungen
männlichen Interviewpartnern die Anerkennung
als Opfer erschwerte. Allerdings gibt es in unserer
Stichprobe einen Mann, der die traditionelle Män-
nerrolle ablehnte, sich nach seiner Körperverlet-
zung sofort an die Polizei wandte und der Polizei
konkrete Hinweise zum Tathergang und zum Tä-
ter gab. Der Grund für seine negativen Erfahrun-
gen kann folglich nur auf der Beziehungsebene
liegen. Hier wirkt es sich für das Opfer aller Wahr-
scheinlichkeit nach günstig aus, wenn es vom
Empfänger der Mitteilung als zur Eigengruppe
gehörig angesehen wird. Das dürfte wiederum da-
von abhängig sein, ob das Opfer seinem Gegenü-
ber als ein »anständiger Mensch« und als ein »un-
schuldiges Opfer« erscheint. Nur unter dieser

Voraussetzung wird sich der Polizei- oder Justizbe-
amte mit dem Opfer identifizieren, sich in seine
Situation einfühlen und Verständnis für sein Ver-
halten im Zusammenhang mit der Viktimisierung
aufbringen. Ein bestimmter Kleidungsstil oder das
Tragen von bestimmten Schmuckgegenständen
können dem Empfänger dagegen signalisieren,
dass dieses Opfer nicht zur Eigengruppe gehört.
Einige dieser Signale, wie z.B. ein dunkler Teint,
entziehen sich jedoch dem Einfluss des Senders.
Interviews mit Polizeibeamten, die wir im Rah-
men unseres gegenwärtigen Forschungsprojektes
geführt haben, bestätigen die Gefahr einer Verall-
gemeinerung negativer Erfahrungen mit be-
stimmten ausländischen Tatverdächtigen auf Per-
sonen mit ähnlichen Merkmalen:

»Wann hab’ ich mal mit positiven Ausländern
zu tun? Das ist der Bürger, der mich nach ‘m
Weg fragt, oder der verunfallt ist, ansonsten
hab’ ich doch nur mit den Straftätern zu tun,
also immer mit dem Negativen. So. Und wir hat-
ten uns dann noch mal so da drüber unterhal-
ten, dass ja in der Umgangssprache hier auch
manchmal Worte grassieren, die erschütternd
sind« (Herr Frohoff, Polizeibeamter, Mitte 40).

Auf Seiten ausländischer Opfer kann eine derartige
Haltung zu einem erheblichen Misstrauen gegenü-
ber deutschen Beamten führen, wie folgende
Äußerung eines libanesischen Mannes zeigt:

»Ich meine, wenn die Polizei kommt und da ist
Problem zwischen Deutschen und Ausländer,
dann hundertprozent, Ausländer hat da Schuld«
(Herr Ergun, Opfer, Anfang 30, 1. Generation).

Negative Erfahrungen mit Polizei und Justiz kön-
nen aber auch das Ergebnis eines unklaren Hil-
feappells sein. Kulturelle Unterschiede und
Sprachschwierigkeiten machen es den Beamten
vor Ort mitunter schwer, auf die Bedürfnisse des
Opfers angemessen zu reagieren, wie das Beispiel
von Frau Uslu zeigt, die ihren gewalttätigen Mann
mit Hilfe der Polizei aus dem Haus weisen wollte.

U.: »Ich habe der Polizei alles erzählt. Ein Poli-
zist war bei ihm, ein Polizist bei mir. Ich woll-
te, dass sie ihn aus dem Haus rausnehmen. Ich
wollte mit meinen Kindern zu Hause bleiben.
[...] Ich habe mich beschwert, aber ich habe
meine Wunde nicht gezeigt. Deswegen haben
sie ihn nicht mitgenommen. [...]«

Int.: »Ach so. Im Islam ist das ja eine Sünde, wenn
man das einem Mann zeigt.«
U.: »Zu einem Mann ist es eine Sünde. [...]
Dann hat er etwas getan, dann hat er noch
meinen Kopf gelocht. Er hat mich mit dem
Messer gestochen. ... Die Polizei ist weggegan-
gen ..., weil ich die Polizei angerufen habe, hat
er das Telefon in die Hand genommen. Ich
dachte, er ruft jemanden an. Da sagte ich: ‘Lass
das Telefon. Du hast kein Recht anzurufen, ich
bezahle das Telefon.’ Er hat das Telefon so hin-
geschmissen. Ich hatte das Loch im Kopf«
(Frau Uslu, Opfer, Ende 30, 1. Generation).

Frau Uslu ist es offenkundig nicht gelungen, den
Beamten den Ernst der Situation deutlich zu ma-
chen, und auf Grund ihres unklaren Hilfeappells
haben die Beamten dann die Situation falsch ein-
geschätzt. Insgesamt kann auf der Grundlage un-
serer Daten folgende Gesetzmäßigkeit angenom-
men werden: Die Resonanz von Polizei und Justiz
für eine mitgeteilte Opfererfahrung ist umso
größer, je relevanter die verletzte Strafrechtsnorm
ist, je schwächer und hilfloser das Opfer in den
Augen der Instanzenvertreter ist, je stärker es als
ein anständiger, unschuldiger Mensch zur Eigen-
gruppe gerechnet wird und je eindeutiger ist, was
für das Opfer getan werden kann.

Soziale Folgen

Die Erfahrungen, die eine Person im Zusammen-
hang mit ihrer Viktimisierung macht, haben un-
terschiedliche Auswirkungen. Schwere Verletzun-
gen können bleibende körperliche Schäden verur-
sachen, psychische Folgen reichen mitunter von
Ängsten über psychosomatische Symptome bis
hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen.
Für ausländische Opfer gibt es darüber hinaus aber
auch spezifische soziale Folgen, auf die hier beson-
ders eingegangen werden soll. Geht man davon
aus, dass der Staat durch sein Gewaltmonopol
eine Verpflichtung hat, bei einer Verletzung der
durch ihn garantierten Normen die soziale Hand-
lungsfähigkeit des Opfers so weit wie möglich wie-
derherzustellen, dann müssen einige Folgen für
ausländische Opfer als skandalös bezeichnet wer-
den. So muss ein Ausländer, der in Folge seiner
Viktimisierung dauerhaft auf Sozialhilfe angewie-
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Abbildung 1: Vier Aspekte der Kommunikation einer Opfererfahrung
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sen ist, nach § 45 Abs. 1 und § 46 AuslG unter
Umständen mit einer Ausweisung rechnen. In
diesem Zusammenhang berichtete der Spiegel vor
einiger Zeit, dass einem Ägypter das Bleiberecht
entzogen wurde, nachdem seine Pizzeria nach ei-
nem Anschlag niedergebrannt war. Der Landkreis
– so hieß es – habe mit Rückendeckung des In-
nenministeriums die Abschiebung veranlasst, da
die Aufenthaltserlaubnis an den Betrieb der Pizze-
ria gekoppelt war (Der Spiegel 37/2000, S. 53).

Aber auch der Verlust des Vertrauens in die
deutsche Gesellschaft und ihre Institutionen hat
Auswirkungen auf die Handlungsmöglichkeiten.
Acht der von uns befragten Männer und neun
der befragten Frauen erwähnten in diesem Zu-
sammenhang, Angst vor einer erneuten Viktimi-
sierung zu haben und aus diesem Grund bisheri-
ge Verhaltensweisen geändert oder Vorsorgemaß-
nahmen ergriffen zu haben. Unter anderem
wurden hier der Verzicht auf Diskothekenbesu-
che, die Meidung öffentlicher Parks, Vorsorge-
maßnahmen gegen Brandanschläge, stärkere Be-
aufsichtigung der Kinder und erhöhte Vorsicht
gegenüber Fremden genannt. Etliche der Befrag-
ten, die negativen Erfahrungen mit Polizei und
Justiz machten, sahen deren Inanspruchnahme
nicht länger als selbstverständlich an und dach-
ten verstärkt über Möglichkeiten der Selbsthilfe
und der Selbstjustiz nach. Darüber hinaus stellten
wir bei etlichen Befragten, die Opfer ausländer-
feindlicher Übergriffe und anderer Straftaten
durch Angehörige der Mehrheitsgesellschaft ge-
worden waren und die zugleich mit den Reaktio-
nen der deutschen Gesellschaft und ihrer Institu-
tionen unzufrieden waren, eine Distanzierung
von der Mehrheitsgesellschaft fest.

Neben dem Rückzug aus bestimmten sozialen
Kontexten und dem Verzicht auf gewohnte
Handlungsmuster kann der Verlust von Chancen
sozialer Teilhabe eine Folge von Opfererfahrun-
gen sein. So gerieten fünf Befragte infolge von
Opfererfahrungen in eine soziale Randlage. Aus-
schlaggebend war in diesen Fällen aber nicht die
Opfererfahrung selbst, sondern der Umgang mit
der Viktimisierung. So hatte beispielsweise die In-
anspruchnahme von Polizei und Justiz bei inner-
familiären Gewalterfahrungen bei einigen Befrag-
ten zunächst die Scheidung und schließlich die
Ausgrenzung aus der türkischen Community zur
Folge. Auch durch die gesundheitlichen und ma-
teriellen Folgen einer Viktimisierung kann eine
randständige soziale Position verursacht oder ver-
schlimmert werden, wenn z.B. die Teilnahme am
Arbeitsleben und am sonstigen sozialen Leben
behindert wird oder zum Teil auch gar nicht
mehr möglich ist.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, wie bedeutsam
die Reaktionen auf eine Opfererfahrung für eine
Wiederherstellung des Vertrauens in die Geltung
verletzter Normen und für die Wiedererlangung
der sozialen Handlungsfähigkeit sind. In diesem
Zusammenhang wären erhebliche Verbesserungen
schon mit einem relativ geringen Aufwand zu er-
reichen. Ein überzeugendes politisches Signal an
Täter und Opfer bestünde z.B. darin, wenn Opfer

von schweren ausländerfeindlichen Übergriffen
grundsätzlich eine unbefristete Aufenthaltserlaub-
nis bekämen. Im alltäglichen Umgang der deut-
schen Instanzen mit ausländischen Opfern wäre
zunächst eine bessere Informationspolitik wichtig.
Geklagt wurde z.B. über unzureichende Rückmel-
dungen über die von der Polizei ergriffenen Maß-
nahmen, den Verfahrensstand und den weiteren
Ablauf der Strafverfolgung. Kurze Rückmeldungen
würden häufig ausreichen, um dem Opfer zu sig-
nalisieren, dass seine Belange ernst genommen
werden. Zu einem korrekten Umgang mit dem Op-
fer gehört auch die Aufklärung darüber, dass es bei
sogenannten Bagatelldelikten einen Strafantrag
stellen muss, damit die Strafverfolgungsbehörden
aktiv werden. Fortbildungsveranstaltung für Poli-
zei- und Justizbeamte könnten dazu genutzt wer-
den, einen selbstkritischen Umgang mit stereoty-
pen Vorstellungen zu vermitteln. Die Resonanz
von Polizei und Justiz für die Belange ausländi-
scher Opfer ließe sich darüber hinaus auch durch
eine gezielte Rekrutierung von Mitarbeitern aus-
ländischer Herkunft verbessern. In den Ge-
sprächen mit unseren Interviewpartnern mussten
wir darüber hinaus immer wieder feststellen, dass
ausländische Opfer über ihre Rechte und über be-
stehende Hilfsangebote im Allgemeinen unzurei-
chend oder überhaupt nicht informiert sind. Hier
ließe sich mit mehrsprachigen, z.B. bei Ärzten gut
sichtbar ausgelegten Informationsblättern relativ
leicht Abhilfe schaffen. Abschließend soll an dieser
Stelle aber auch auf die Bedeutung der Reaktionen
unbeteiligter Bürger hingewiesen werden. Insbe-
sondere bei ausländerfeindlich motivierten Taten
erzeugt das Schweigen von Angehörigen der Mehr-
heitsgesellschaft leicht den Eindruck, dass die Tat
allgemein gebilligt wird, wodurch Misstrauen und
Distanz gegenüber der Aufnahmegesellschaft ent-
stehen. Natürlich ist es zufällig anwesenden Perso-
nen nicht immer möglich, eine Tat zu verhindern;
eine deutliche Missbilligung der Normverletzung
reicht aber oft schon aus, um die universale Gel-
tung der verletzten Norm zu bekräftigen und ei-
nem Vertrauensverlust entgegenzuwirken.

Dr. Rainer Strobl forscht am Institut für interdiszi-
plinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität
Bielefeld
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